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RECHTLICHE NEUERUNGEN BEI GRUNDSTÜCKKAUF- UND WERKVERTRÄ-

GEN MIT AUSWIRKUNGEN FÜR VERKÄUFER 

Am 01.01.2026 sind grundlegende Änderungen im Obligationenrecht betreffend Baumängel 

in Kraft getreten, welche unter anderem die Gewährleistungsrechte bei Grundstückkaufver-

trägen und Werkverträgen betreffen. Die Bestimmungen zielen insbesondere auf einen bes-

seren Schutz von Käufern und Bauherren ab. Für Projektentwickler und Verkäufer von Neu-

bauprojekten ergeben sich daraus indessen verschiedene Risiken und Unsicherheiten, welche 

im Rahmen der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen sind. 

 

VERLÄNGERTE RÜGEFRIST  

MINDESTFRIST VON 60 TAGEN 

Im Kauf- und Werkvertragsrecht galt bisher 

eine strenge Sofortrügepflicht in Bezug auf 

Mängel. So mussten offensichtliche Mängel 

unmittelbar bei der Übergabe / Abnahme 

gerügt werden und später auftretende Män-

gel innert weniger Tage nach Entdeckung. 

Wurde diese kurze Frist verpasst, führte 

dies zur Verwirkung der entsprechenden 

Mängelrechte. Neu gilt für Grundstückkauf-

verträge und Werkverträge in Bezug auf un-

bewegliche Werke (mitunter Neubauten) 

explizit eine Rügefrist von 60 Tagen. Diese 

Frist ist einseitig zwingend ausgestaltet und 

kann zwar vertraglich verlängert, aber nicht 

verkürzt werden.  

VERHÄLTNIS ZUR SIA-NORM 118 

In der Praxis ist dies insbesondere hinsicht-

lich der SIA-Norm 118 relevant. Bei Grund-

stückkaufverträgen oder Werkverträgen in 

Bezug auf Neubauten vereinbaren die Par-

teien regelmässig die SIA-Norm 118 für an-

wendbar. Diese sieht vor, dass Mängel wäh-

rend der ersten zwei Jahre nach der Ab-

nahme "jederzeit" gerügt werden können. 

Da diese Regelung der SIA-Norm 118 in die-

ser Hinsicht bauherrenfreundlicher ist als 

die neue 60-tägige Mindestrügefrist des Ob-

ligationenrechts (OR), bleibt eine solche 

Vereinbarung weiterhin möglich. Für Män-

gel, welche in den letzten beiden Monaten 

der zweijährigen Rügefrist nach SIA-Norm 

118 entdeckt werden, besteht indessen in-

folge der Revision keine strickte Notwendig-

keit mehr, diese spätestens bis zum Ablauf 

der zweijährigen SIA-Rügefrist zu rügen. 

Dies so lange, als für den entsprechenden 

Mangel die 60-tägige Mindestrügefrist ge-

mäss OR in jenem Zeitpunkt (Ablauf der 

zweijährigen SIA-Rügefrist) noch nicht ab-

gelaufen ist.  

In Widerspruch zu der neuen Mindestrüge-

friste des OR steht indessen die Regelung 

der SIA-Norm 118 in Bezug auf Mängel, die 

erst nach Ablauf der zweijährigen SIA-Rü-

gefrist (und innerhalb der weiteren drei 

Jahre der Verjährungsfrist) entdeckt werden 

(sog. verdeckte Mängel). Solche verdeckten 

Mängel müssen gemäss SIA-Norm 118 so-

fort nach der Entdeckung gerügt werden. 

Neu übersteuert die 60-tägige Mindestrüge-

frist des OR hier die SIA-Norm 118, womit 

auch bei Vereinbarung der SIA-Norm 118 

solche Mängel innerhalb von 60 Tagen nach 

Entdeckung gerügt werden können.  

Unklar ist, ob die Regelung der SIA-Norm 

118 in Bezug auf Mängel, die bereits bei der 

Abnahme offensichtlich waren, jedoch nicht 

geltend gemacht wurden, weiterhin gültig 

vereinbart werden kann. Die SIA-Norm 118 

sieht für solche Mängel eine unwiderrufliche 

Vermutung vor, dass auf die Geltendma-

chung von solchen Mängeln seitens des
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Bauherrn verzichtet wird und für solche 

Mängel eine Haftung entfällt. Angesicht der 

neu zwingenden Mindestrügefrist von 60 Ta-

gen dürfte eine solche generelle Verzichts-

vermutung wohl kritisch zu beurteilen sein. 

 

ZWINGENDES NACHBESSERUNGS-

RECHT GEGENÜBER VERKÄUFER 

BISHERIGE PRAXIS DER ABTRETUNG 

Im Zusammenhang mit der Erstellung und 

dem Verkauf von Neubauprojekten (etwa 

beim Verkauf von Stockwerkeigentumswoh-

nungen ab Plan) war es bislang weit verbrei-

tet, dass der Verkäufer / Ersteller seine Ge-

währleistungspflicht gegenüber den Käufern 

vollständig ausgeschlossen hat. Im Gegen-

zug hat der Verkäufer die ihm zustehenden 

Gewährleistungsansprüche gegenüber den 

am Bau beteiligten Unternehmern / Planern 

an die Käufer / die Stockwerkeigentümerge-

meinschaft abgetreten. Die Käufer / Stock-

werkeigentümergemeinschaft musste so-

dann allfällige Mängelansprüche direkt ge-

genüber den beteiligten Unternehmern / 

Planern geltend machen und durchsetzen. 

Mit der Revision des Obligationenrechts be-

treffend Baumängel wird diese Praxis nicht 

mehr, zumindest nicht mehr uneinge-

schränkt, möglich sein.  

KEINE ENTLASTUNG DURCH ABTRE-

TUNG 

Seit diesem Jahr räumt das Gesetz dem 

Käufer (Grundstückkaufvertrag), respektive 

dem Besteller (Werkvertrag), unter be-

stimmten Voraussetzungen neu ein zwin-

gendes unentgeltliches Nachbesserungs-

recht während fünf Jahren gegenüber dem 

Verkäufer / Unternehmer selbst ein. Beim 

Grundstückkaufvertrag besteht ein solches 

Nachbesserungsrecht des Käufers nur beim 

Kauf eines "Grundstücks mit einer Baute, 

die noch zu errichten ist oder weniger als 

zwei Jahre vor dem Verkauf neu errichtet 

wurde" und beim Werkvertrag in Bezug auf 

"Bauten". Überdies besteht eine allgemeine 

Voraussetzung für die Durchsetzung des 

Nachbesserungsrechts darin, dass eine 

Nachbesserung überhaupt möglich ist und 

eine solche dem Verkäufer / Unternehmer 

nicht übermässige Kosten verursacht.  

Dabei ist zu beachten, dass im ursprüngli-

chen Revisionsentwurf dieses zwingende 

Nachbesserungsrecht nur für Kauf- und 

Werkverträge vorgesehen war, die den per-

sönlichen und familiären Bereich betreffen. 

Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses 

ist diese Einschränkung indessen entfallen, 

so dass heute das Nachbesserungsrecht 

auch gegenüber institutionellen Käufern so-

wie bei gewerblich genutzten Immobilien 

und damit auch zwischen professionellen 

Parteien zwingend zu beachten ist. 

 

UNSICHERHEITEN FÜR DIE PRAXIS 

Im Zusammenhang mit Immobilientransak-

tionen eröffnen sich aufgrund dieser neuen 

Normen verschiedene Abgrenzungs- und 

Auslegungsfragen, die im heutigen Zeit-

punkt noch nicht abschliessend geklärt sind. 

Ebenso ergibt sich aufgrund der Neuerun-

gen ein Anpassungsbedarf bei den bislang 

verwendeten Vertragswerken, wobei sich 

dieser je nach Art und Strukturierung eines 

Immobiliengeschäfts unterscheidet. Bei der 

Gestaltung der Vertragswerke sind diese 

neuen Aspekte entsprechend einzubeziehen 

und zu berücksichtigen. 

UNKLARER ANWENDUNGSBEREICH  

Ein zwingendes Nachbesserungsrecht be-

steht bei Grundstückkaufverträgen neu ein-

zig bei Verträgen über den Kauf eines 

Grundstücks mit einer "Baute", die "noch zu 

errichten" ist oder weniger als zwei Jahre 

vor dem Verkauf "neu errichtet" wurde. Die 

im Gesetzestext verwendeten Begriffe sind 

interpretationsbedürftig, was in der Praxis 

zu Unsicherheiten führt bezüglich des Gel-

tungsbereichs der neuen Gesetzesbestim-

mung.  

Bereits der Begriff der "Baute" ist ausle-

gungsbedürftig und nicht deckungsgleich 

mit dem ansonsten im Kaufvertragsrecht 

verwendeten Begriff eines "unbeweglichen 

Werkes". So fallen etwa reine Umgestaltun-

gen des Erdbodens nicht unter den Begriff 

einer "Baute" und damit nicht in den Gel-

tungsbereich des neuen Nachbesserungs-

rechts. Auch allfällige Mängel in Bezug auf 

den Baugrund selbst (z.B. eine Kontamina-

tion des Bodens) dürften vom 
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Nachbesserungsrecht entsprechend ausge-

schlossen sein.  

WAS GILT BEI SANIERUNGEN / UM-

BAUTEN? 

In der Praxis dürfte aber vor allem auch die 

Frage relevant sein, ob umgebaute oder sa-

nierte Kaufobjekte ebenfalls in den Gel-

tungsbereich der neuen Bestimmung fallen 

und falls ja, wie diesfalls die Abgrenzung zu 

treffen ist. Etwa, ob ein Mehrfamilienhaus, 

welches saniert wird/wurde und bei wel-

chem die sanierten Wohnungen im Stock-

werkeigentum verkauft werden, ebenfalls 

als Baute gelten, die "noch zu errichten" 

sind oder innerhalb der letzten zwei Jahre 

"neu errichtet" wurden.  

Die Botschaft zur Gesetzesrevision scheint 

jedenfalls den Begriff einer "Baute" die 

"noch zu errichten" / respektive innerhalb 

der letzten zwei Jahre "neu errichtet" wurde 

mit dem Begriff einer "Neubaute" gleichzu-

setzen und spricht im Rahmen des Anwen-

dungsbereichs des neuen Nachbesserungs-

rechts auch von einer "Beschränkung auf 

Neubauten". Für die Abgrenzung einer Neu-

baute wird dabei eine zeitliche Begrenzung 

von zwei Jahren ab (Neu-)Erstellung ange-

wendet. Aufgrund der Wortwahl könnte 

folglich davon ausgegangen werden, dass 

ein (kern-)saniertes Kaufobjekt (etwa eine 

Wohnung) – da keine "Neubaute" – nicht 

vom Nachbesserungsrecht umfasst ist. Mit 

Blick auf den Zweck der neuen Gesetzesbe-

stimmung ist indessen fraglich, ob Käufer 

von bloss "sanierten" Kaufobjekten vom 

Geltungsbereich der neuen Bestimmung ef-

fektiv ausgeschlossen werden wollten.  

Eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs 

über reine "Neubauten" hinaus würde je-

denfalls zu schwierigen Abgrenzungsfragen 

in der Praxis führen. Würden auch "sanierte" 

oder "umgebaute" Kaufobjekt erfasst, so 

stellt sich unweigerlich die Frage, ob die 

"Sanierung" oder der "Umbau" ein gewisses 

Ausmass (und welches) erfüllen muss oder 

ob kleinere oder punktuelle Sanierungen / 

Umbauten (z.B. die blosse Sanierung einer 

Küche / eines Badezimmers) bereits genü-

gen würden, um für die entsprechenden Ar-

beiten ein zwingendes Nachbesserungsrecht 

zu begründen. Letzteres geht meines Erach-

tens klar zu weit und eine Ausdehnung über 

reine Neubauten hinaus müsste sich (falls 

überhaupt) auf Kernsanierungen beschrän-

ken, die einen neubauähnlichen Charakter 

aufweisen. Wobei sich aber auch diesfalls 

die schwierige und mit Unsicherheiten ver-

bundene Frage der Abgrenzung stellt. 

MÄNGELHAFTUNGSRISIKO DES VER-

KÄUFERS 

Für Projektentwickler und Verkäufer von 

Neubauten besonders zu beachten ist auch 

der Umstand, dass das zwingende Nachbes-

serungsrecht des Käufers ebenfalls für Bau-

ten gilt, welche weniger als zwei Jahre vor 

dem Verkauf neu errichtet wurden. Dies ist 

besonders dann relevant, wenn z.B. ein-

zelne Wohnungen / Einheiten eines (Neu-

bau-)Projekts bis zur Fertigstellung des Ge-

bäudes noch nicht verkauft werden konnten 

und erst später – innerhalb von zwei Jahren 

ab Fertigstellung – verkauft werden. Oder 

auch für den Fall, dass eine durch einen 

Käufer ursprünglich erworbene Neubaute 

innerhalb von zwei Jahren nach Fertigstel-

lung durch diesen wieder weiterverkauft 

wird. Der Käufer eines solchen Kaufobjekts 

hat ebenfalls einen zwingenden Anspruch 

auf Nachbesserung. Und zwar gegenüber 

dem Verkäufer und unabhängig davon, ob 

der Verkäufer auch der Ersteller des Kaufob-

jekts ist. Das Nachbesserungsrecht besteht 

dabei während fünf Jahren ab der Eigen-

tumsübertragung (und nicht ab Fertigstel-

lung der Neubaute). Wird ein Kaufobjekt 

folglich erst kurz vor dem Ablauf der Zwei-

jahresfrist ab Erstellung verkauft, so läuft 

erst ab jenem Zeitpunkt die fünfjährige Frist 

für die Nachbesserung.  

Aus Verkäufersicht kann dies problematisch 

sein. Der Verkäufer selbst hat – falls er auch 

der Bauherr ist – mit den am Bau beteiligten 

Unternehmern in der Regel Werkverträge 

nach SIA-Norm 118 abgeschlossen. Diese 

Verträge sehen eine Gewährleistungsfrist 

von fünf Jahren ab Abnahme vor. Selbst 

wenn der Verkäufer / Bauherr mit allen Pro-

jektbeteiligten einen einheitlichen Fristen-

beginn per Fertigstellung des gesamten Ge-

bäudes vereinbart hat, so führt dies den-

noch dazu, dass die Gewährleistungsan-

sprüche des Verkäufers gegenüber seinen 

Unternehmern früher verjähren, als das 

Nachbesserungsrecht des Käufers 
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gegenüber dem Verkäufer. Dies bedeutet, 

dass der Verkäufer gegenüber dem Käufer 

im Rahmen der Nachbesserung für Mängel 

weiterhin haftet, dem Verkäufer selber je-

doch für solche Mängel gegenüber den be-

teiligten Unternehmern (infolge Verjährung) 

keine Ansprüche mehr zustehen und der 

Verkäufer die Mängelbehebungskosten 

letztlich selber tragen muss.  

Bei Stockwerkeigentumseinheiten ist dieses 

Haftungsrisiko des Verkäufers dabei nicht 

bloss auf Mängel an der entsprechenden 

(Wohn-)Einheit beschränkt (Sonderrechts-

bereich), sondern umfasst auch Mängel an 

gemeinschaftlichen Teilen. Dies deshalb, 

weil ein einzelner Stockwerkeigentümer im 

Rahmen seines Nachbesserungsanspruchs 

auch Mängel in Bezug auf gemeinschaftliche 

Teile geltend machen kann. Selbst dann, 

wenn den anderen Stockwerkeigentümern – 

infolge Verjährung – bereits kein Anspruch 

mehr zusteht.  

Bei der Vertragsgestaltung sollte dieses 

Mängelhaftungsrisiko bedacht werden. Un-

ter anderem könnte etwa versucht werden, 

eine Verlängerung der Gewährleistung zu 

verhandeln oder eine solche auch als Option 

auszugestalten, für den Fall, dass noch nicht 

sämtliche Einheiten bei Projektfertigstellung 

verkauft sein sollten. 

 

EMPFEHLUNGEN FÜR PROJEKTENT-

WICKLER / VERKÄUFER 

Bei der gesamten Vertragsverhandlung und 

-gestaltung im Zusammenhang mit einem 

(Neubau-)Projekt sollte den neuen Bestim-

mungen und den damit einhergehenden Un-

sicherheiten und Risiken besondere Beach-

tung geschenkt werden. Auch sollte kritisch 

analysiert werden, ob ein Verkauf in den An-

wendungsbereich der neuen Bestimmungen 

fällt und welche Aspekte speziell zu regeln 

sind. 

Zum einen sind die mit den Käufern abzu-

schliessenden Grundstückkaufverträge an 

die neuen Regelungen anzupassen und die 

damit einhergehenden Unsicherheiten und 

Haftungsrisiken einzubeziehen. Bisher ver-

wendete Vertragsgestaltungsformen müs-

sen kritisch überdacht werden. Die bei Neu-

bauprojekten in der Praxis oft gewählte 

Strukturierung über einen 3-Parteien-Ver-

trag (zwischen Landeigentümer, Werker-

steller und Käufer) wird aber weiterhin mög-

lich sein, wobei einzig die Werkerstellung in 

den Anwendungsbereich der neuen Bestim-

mungen fallen dürfte.  

In Konstellationen, bei welchen Unsicherheit 

besteht, ob ein zwingendes Nachbesse-

rungsrecht des Käufers besteht, sollte von 

einer pauschalen Abtretung von Gewährleis-

tungsansprüchen vom Verkäufer an den 

Käufer abgesehen werden. Denn sollte dem 

Käufer dennoch ein (zwingendes) Nachbes-

serungsrecht gegenüber dem Verkäufer zu-

stehen und geltend gemacht werden, so 

stünde dem Verkäufer (infolge erfolgter Ab-

tretung seiner Gewährleistungsansprüche) 

keine Möglichkeit mehr zu, Mängelansprü-

che selbst gegenüber den ausführenden Un-

ternehmern geltend zu machen und sich 

schadlos zu halten. Im Rahmen einer mög-

lichen Abtretungsklausel kann es entspre-

chend aus Verkäufersicht sinnvoll sein, sich 

zumindest die Möglichkeit vorzubehalten, 

Gewährleistungsansprüche (trotz einer Ab-

tretung) weiterhin selbständig und zusätz-

lich zu den Käufern gegenüber den Unter-

nehmern geltend machen zu können. 

Aber auch die bereits im Vorfeld zu einem 

Verkauf abzuschliessenden Planerverträge, 

Werkverträge oder Totalunternehmerver-

träge sind mit Blick auf die Neuerungen zu 

überprüfen. Die neuen Besonderheiten soll-

ten bereits im Rahmen der Verhandlung sol-

cher Verträge beachtet werden. Insbeson-

dere bei STWE-Neubauprojekten muss die 

Möglichkeit bedacht werden, dass einzelne 

(STWE-)Einheiten bei Fertigstellung des 

Projekts noch nicht verkauft sein könnten 

und sich mangels besonderer Vereinbarun-

gen für den Verkäufer daraus ein Mängel-

haftungsrisiko ergibt.  

 


